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Regeste

IV-Rente

Erwägungen

E. 5
Die Beschwerdeführerin beanstandet sodann die von der IV-Stelle gestützt auf den
Haushaltabklärungsbericht vom 27. August 2021 bzw. die ergänzende Stellungnahme des
Abklärungsdienstes vom 4. Januar 2022 ermittelte Einschränkung im Haushaltbereich von
14,05 %. 5.1.1 Bei der Bemessung der Einschränkung im Haushaltbereich ist
ausschlaggebend, wie sich der Gesundheitsschaden im Aufgabenbereich konkret auswirkt,
was grundsätzlich durch die Abklärung an Ort und Stelle (vgl. Art. 69 Abs. 2 Satz 2 IVV)
zu erheben ist. Die Abklärung erstreckt sich im Haushalt auch auf den zumutbaren Umfang
der Mithilfe von Familienangehörigen, welche im Rahmen der Schadenminderungspflicht
zu berücksichtigen ist und weiter geht als die ohne Gesundheitsschädigung üblicherweise
zu erwartende Unterstützung (Urteil des Bundesgerichts vom 7. Januar 2020, 8C_748/2019,
E. 5.1 mit Hinweisen). Hinsichtlich des Beweiswerts des Abklärungsberichts ist wesentlich,
dass die Berichterstattung durch eine qualifizierte Person erfolgt, die Kenntnis der örtlichen
und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den medizinischen Diagnosen sich ergebenden
Beeinträchtigungen und Behinderungen hat. Weiter sind die Angaben der versicherten
Person zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht
aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und angemessen
detailliert bezüglich der einzelnen Einschränkungen sein sowie in Übereinstimmung mit
den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen (Urteil des Bundesgerichts vom 14.
Dezember 2022, 8C_258/2022, E. 3.2.3 mit Hinweisen). Einer ärztlichen Fachperson, die
sich zu den einzelnen Positionen der Haushaltsführung unter dem Gesichtswinkel der
Zumutbarkeit zu äussern hat, bedarf es, soweit bei der versicherten Person keine
psychiatrischen Diagnosen mit Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit vorliegen, nur in
Ausnahmefällen, namentlich bei unglaubwürdigen Angaben der versicherten Person, die im
Widerspruch zu den ärztlichen Befunden stehen (Urteil des Bundesgerichts vom 12. Juli
2018, 9C_671/2017, E. 4.2 mit Hinweisen). Das Gericht greift, sofern der Bericht eine
zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das
Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare
Fehleinschätzungen vorliegen. Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich
kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im
Beschwerdefall zuständige Gericht (Urteil des Bundesgerichts vom 7. Januar 2020,
8C_748/2019, E. 5.2 mit Hinweisen; BGE 128 V 93 E. 4). 5.1.2 Nach der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist vom Grundsatz auszugehen, dass einer
Leistungsansprecherin oder einem Leistungsansprecher im Rahmen der



Schadenminderungspflicht Massnahmen zuzumuten sind, die eine vernünftige Person in der
gleichen Lage ergreifen würde, wenn sie keinerlei Entschädigung zu erwarten hätte. Für die
im Haushalt tätigen Versicherten bedeutet dies, dass sie Verhaltensweisen zu entwickeln
haben, welche die Auswirkungen der Behinderung im hauswirtschaftlichen Bereich
reduzieren und ihnen eine möglichst vollständige und unabhängige Erledigung der
Haushaltsarbeiten ermöglichen. Kann die versicherte Person wegen ihrer Behinderung
gewisse Haushaltsarbeiten nur noch mühsam und mit viel höherem Zeitaufwand erledigen,
so muss sie in erster Linie ihre Arbeit einteilen und in üblichem Umfang die Mithilfe von
Familienangehörigen in Anspruch nehmen (Urteil des Bundesgerichts vom 7. Januar 2020,
8C_748/2019, E. 5.3). 5.2.1 Im vorliegenden Fall sind die formalen Anforderungen an die
Haushaltabklärung und an den entsprechenden Bericht zweifellos erfüllt. Die Abklärung
wurde vor Ort - und in Anwesenheit der Versicherten - von einer qualifizierten Fachperson
der IV-Stelle Bern vorgenommen. Aus deren Bericht geht hervor, dass sie die
medizinischen Diagnosen und die daraus resultierenden Einschränkungen kannte und dass
die Versicherte zu den einzelnen Verrichtungen im Haushalt angehört wurde. Die
Versicherte äusserte sich denn auch ausführlich zu den ihr noch möglichen Verrichtungen
in den einzelnen Haushaltsbereichen sowie zur Mithilfe des Ehemannes und des jüngsten
Sohnes. 5.2.2. Auch inhaltlich ist der Bericht widerspruchsfrei und er enthält
nachvollziehbare Schlussfolgerungen. Die zunächst bestehenden Ungereimtheiten im
Bereich der Wohnungs- und Hauspflege (Teilbereich «Böden aufnehmen») und in Bezug
auf die Mithilfe des nicht im Haushalt lebenden Sohnes und seiner Ehefrau wurden in der
ergänzenden Stellungnahme des Abklärungsdienstes und im nachfolgenden zweiten
Vorbescheid der IV-Stelle korrigiert. Die festgestellte Einschränkung im Haushalt wurde
aufgrund dieser Anpassungen von ursprünglich 12,40 % auf 14,05 % erhöht, was im
Ergebnis denn auch zur Zusprache einer Viertelsrente führte. Die Beschwerdeführerin
wendet gegen den (korrigierten) Bericht namentlich ein, es sei nicht nachvollziehbar, dass
sie zwar als Reinigungsfachkraft zu 100 % arbeitsunfähig sei, im Haushalt aber lediglich im
Umfang von 14,05 % eingeschränkt sein solle. Dazu ist festzustellen, dass die
Lungenkrankheit der Versicherten, die eine volle Arbeitsunfähigkeit auf dem freien
Arbeitsmarkt zur Folge hat, zweifellos dazu führt, dass sie auch im Haushalt gewisse
Hausarbeiten nur noch mühsam und mit viel höherem Zeitaufwand bewältigen kann.
Gemäss der oben (vgl. E. 5.1.2 hiervor) dargestellten bundesgerichtlichen Praxis muss sie
aber im Rahmen ihrer Schadenminderungspflicht in erster Linie ihre Arbeit einteilen und im
üblichen Umfang die Mithilfe von Familienangehörigen beanspruchen. Vor diesem
Hintergrund ist die Annahme einer Einschränkung von (lediglich) 14,05 % im Haushalt
trotz der schweren Lungenerkrankung erklärbar. In ihrer Beschwerde lässt die Versicherte
im Zusammenhang mit ihrer Lungenerkrankung zudem vorbringen, sie sei aufgrund der
ausgeprägten Belastungshypoxämie bei der Hausarbeit auf Sauerstoffzufuhr angewiesen. In
seiner Aktennotiz vom 16. Juni 2022 führt Dr. med. D. , Facharzt für Arbeitsmedizin,
Regionaler Ärztlicher Dienst (RAD) beider Basel, aus, dass sich der Sauerstoffabfall unter
Belastung gemäss dem neuesten Bericht des Spitals E. objektiv nicht wesentlich
verschlechtert habe. Die Ärzte des Spitals E. hätten der Versicherten eine
Heimsauerstofftherapie angeboten, sie habe dies aber nicht gewünscht. Wenn die
Versicherte nunmehr geltend macht, dass sie bei der Hausarbeit auf Sauerstoffzufuhr
angewiesen sei, fehlt es hierfür an einem objektiven Nachweis. Falls sich der medizinische
Sachverhalt in dieser Hinsicht zwischenzeitlich verschlechtert haben sollte, wäre die
Beschwerdeführerin gehalten gewesen, dies mit einem Arztbericht zu belegen. Bei den



Akten lässt sich jedoch nichts Entsprechendes finden. Was die ebenfalls beanstandete
Anrechnung der Mithilfe des Ehemannes und des jüngsten Sohnes im Haushalt angeht, so
wird sie im Bericht konkret bezeichnet und sie erscheint insgesamt nicht als übertrieben.
Nichts zu ihren Gunsten ableiten kann die Beschwerdeführerin schliesslich auch mit dem
Einwand, dass kein Arzt die Einschränkungen des Haushaltberichts bestätigt habe, bzw.
dass die Einschätzung von Dr. D. nicht beachtlich sei, da er sie nicht persönlich untersucht
habe. Wenn sich bei der versicherten Person keine psychiatrischen Diagnosen auf die
Arbeitsfähigkeit auswirken, ist gemäss der oben (vgl. E. 5.1.1 hiervor) geschilderten
bundesgerichtlichen Rechtsprechung eine ärztliche Beurteilung der Einschränkungen im
Haushalt nur bei widersprüchlichen und unglaubwürdigen Angaben der versicherten Person
erforderlich. Im vorliegenden Fall machte die Versicherte keine unglaubwürdigen
Aussagen, die im Widerspruch zu den ärztlichen Befunden stehen. Ebenso wenig wurde bei
ihr eine psychiatrische Diagnose mit Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit erhoben, wirkt sich
doch die diagnostizierte Anpassungsstörung mit leichter depressiver Reaktion
erklärtermassen nicht auf ihre Arbeitsfähigkeit aus. Damit erübrigt sich der Beizug einer
ärztlichen Fachperson, die sich zu den einzelnen Positionen der Haushaltsführung unter
dem Gesichtswinkel der Zumutbarkeit zu äussern hätte. Insgesamt kann dem schlüssigen
Haushaltbericht somit voller Beweiswert zuerkannt werden, so dass die IV-Stelle zu Recht
darauf abgestellt hat. 6.1. Ausgangspunkt der Ermittlung des Invaliditätsgrads im
Erwerbsbereich bildet die Frage, in welchem Ausmass die versicherte Person aufgrund ihrer
gesundheitlichen Beeinträchtigungen arbeitsunfähig ist. Gestützt auf die von ihr eingeholten
Berichte der behandelnden Ärzte und der Stellungnahme des RAD-Arztes Dr. D. vom 18.
November 2021 gelangte die IV-Stelle in der angefochtenen Verfügung zum Schluss, dass
der Versicherten ab Februar 2020 keine Erwerbstätigkeit mehr zumutbar sei. Diese
Einschätzung der Vorinstanz ist anhand der medizinischen Akten durchaus nachvollziehbar,
sodass darauf abgestellt und von weiteren Erörterungen zum - diesbezüglich unbestritten
gebliebenen - medizinischen Sachverhalt abgesehen werden kann. 6.2 Wie oben ausgeführt
(vgl. E. 3.1 hiervor), ist gemäss Art. 16 ATSG der Invaliditätsgrad bei erwerbstätigen
Versicherten aufgrund eines Einkommensvergleichs zu bestimmen. Dasselbe gilt im
Rahmen der gemischten Methode der Invaliditätsbemessung für die Ermittlung des
Invaliditätsgrads im Erwerbsbereich. Da der Versicherten nach dem Gesagten keine
Erwerbstätigkeit mehr zumutbar ist, erübrigt sich jedoch die Vornahme eines
Einkommensvergleichs und es ist stattdessen ohne Weiteres von einer vollständigen
Erwerbsunfähigkeit und somit von einem Invaliditätsgrad der Versicherten im
Erwerbsbereich von 100 % auszugehen.

E. 7
Auf Grund des Gesagten ermittelte die IV-Stelle bei der Beschwerdeführerin in Anwendung
der gemischten Methode der Invaliditätsbemessung unter Berücksichtigung der zeitlichen
Beanspruchung von 30 % im Erwerbs- und von 70 % im Haushaltbereich bei einer
Einschränkung im Erwerbsbereich von 30 % (0,30 x 100 %) und einer solchen im
Haushaltbereich von 9,84 % (0,70 x 14,05 %) korrekterweise einen gerundeten
Invaliditätsgrad (vgl. zu den Rundungsregeln: BGE 130 V 121) von 40 %. Gestützt auf
dieses Ergebnis sprach die IV-Stelle der Versicherten in der angefochtenen Verfügung zu
Recht eine Viertelsrente zu.

E. 8



Strittig und zu prüfen ist schliesslich, ab welchem Zeitpunkt die Versicherte die ihr
zustehende Viertelsrente beanspruchen kann.

E. 8.1
Laut Art. 28 Abs. 1 IVG setzt der Rentenanspruch unter anderem voraus, dass die
versicherte Person während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich
mindestens 40 % arbeitsunfähig gewesen ist (lit. b). Ein wesentlicher Unterbruch der
Arbeitsunfähigkeit im Sinne dieser Bestimmung liegt gemäss Art. 29 ter IVV vor, wenn die
versicherte Person an mindestens 30 aufeinanderfolgenden Tagen voll arbeitsfähig war. Im
Weiteren schreibt Art. 29 Abs. 1 IVG in Bezug auf den Rentenanspruch vor, dass dieser
frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach Geltendmachung des Leistungsanspruchs
entsteht.

E. 8.2
Die IV-Stelle ist der Auffassung, dass der Versicherten ab Februar 2020 keine
Erwerbstätigkeit mehr zumutbar gewesen sei, womit das gesetzliche Wartejahr im Februar
2021 abgelaufen sei. Die Viertelsrente könne ihr deshalb mit Wirkung ab 1. Februar 2021
zugesprochen werden, zumal auch die Anmeldung zum Leistungsbezug - diese datiert vom
Februar 2020 - deutlich mehr als sechs Monate zuvor erfolgt sei. Demgegenüber beantragt
die Beschwerdeführerin, die Rente sei ihr ab 1. September 2020 auszurichten. Zur
Begründung macht sie geltend, dass bei ihr seit dem 30. August 2019 durchwegs eine
vollständige Arbeitsunfähigkeit bestanden habe. Das Wartejahr sei deshalb bereits im
August 2020 abgelaufen. Nachdem die Rentenanmeldung im Februar 2020 erfolgt sei,
komme der Rentenbeginn auf den 1. September 2020 zu liegen.

E. 8.3
Der Beschwerdeführerin ist insoweit beizupflichten, dass sie aufgrund einer am 30. August
2019 erlittenen Radiusfraktur ab dem genannten Tag zu 100 % arbeitsunfähig war. Die
Fraktur heilte in der Folge aber aus und der Versicherten wurde ab 3. Januar 2020 keine mit
dieser Verletzung im Zusammenhang stehende Arbeitsunfähigkeit mehr attestiert. Eine
nächste ärztlich ausgewiesene Arbeitsunfähigkeit kann den vorhandenen medizinischen
Akten erst wieder für den Zeitraum ab 3. Februar 2020 entnommen werden. Der Hausarzt
Dr. med. F. , Arzt für Allgemeinmedizin, attestierte der Versicherten ab diesem Zeitpunkt
aufgrund der Lungenerkrankung eine 100 %-ige Arbeitsunfähigkeit. Dieses neue Attest
beruht somit auf einer anderen Diagnose als die letzte, bis 2. Januar 2022 dauernde
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Zudem liegen zwischen den beiden Perioden mit
ausgewiesenen vollständigen Arbeitsunfähigkeiten - wenn auch äusserst knapp - mehr als
30 Tage, womit das ursprüngliche, mit dem Unfallereignis vom 30. August 2019 ausgelöste
Wartejahr gemäss Art. 29 ter IVV unterbrochen wurde und am 3. Februar 2020 neu zu
laufen begann. Soweit die Beschwerdeführerin darüber hinaus noch geltend macht, sie sie
bereits im Januar 2020 aus psychischen Gründen arbeitsunfähig gewesen, kann ihr ebenfalls
nicht gefolgt werden. Entsprechendes lässt sich zumindest anhand der medizinischen Akten
nicht objektivieren. Laut den vorhandenen Unterlagen nahm die Versicherte die
psychiatrische Behandlung bei Dr. med. G. , Psychiatrie und Psychotherapie FMH, am 20.
März 2020 auf (vgl. die Angaben in deren Arztbericht vom 24. Mai 2021). Es bleibt daher
festzustellen, dass in den medizinischen Akten für den Zeitraum vom 3. Januar 2020 bis 2.
Februar 2020 weder eine psychiatrische noch eine andere ärztliche
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorhanden ist. Folglich ist nicht zu beanstanden, dass die



IV-Stelle den Beginn des Wartejahres auf den 3. Februar 2020 festlegte. Da dieses demnach
am 2. Februar 2021 endete und da zudem die Anmeldung zum Leistungsbezug
unbestrittenermassen deutlich mehr als sechs Monate vor Entstehung des Rentenanspruchs
erfolgt war, sprach die IV-Stelle der Versicherten die ihr zustehende Viertelsrente zu Recht
mit Wirkung ab 1. Februar 2021 zu.

E. 9
Aus dem Gesagten folgt zusammenfassend, dass die angefochtene Verfügung vom 16.
Dezember 2021, mit der die IV-Stelle der Versicherten mit Wirkung ab 1. Februar 2021
eine Viertelsrente zusprach, nicht zu beanstanden ist. Die hiergegen erhobene Beschwerde
erweist sich als unbegründet, weshalb sie abgewiesen werden muss. 10.1 Gemäss Art. 69
Abs. 1 bis IVG ist das Beschwerdeverfahren bei Streitigkeiten um die Bewilligung oder die
Verweigerung von IV-Leistungen vor dem kantonalen Versicherungsgericht
kostenpflichtig. Die Kosten werden nach dem Verfahrensaufwand und unabhängig vom
Streit-wert im Rahmen von Fr. 200.-- bis Fr. 1‘000.-- festgelegt. Bei Fällen wie dem
vorliegenden, in denen ein durchschnittlicher Verfahrensaufwand entstanden ist, setzt das
Gericht die Verfahrenskosten in Berücksichtigung des bundesrechtlichen Kostenrahmens
einheitlich auf Fr. 800.--fest. Nach § 20 Abs. 3 VPO werden die Verfahrenskosten in der
Regel der unterliegenden Partei in angemessenem Ausmass auferlegt. Vorliegend ist die
Beschwerdeführerin unterliegende Partei, weshalb die Verfahrenskosten ihr zu auferlegen
sind. Der Beschwerdeführerin ist nun allerdings mit Verfügung vom 13. Februar 2023 die
unentgeltliche Prozessführung bewilligt worden. Aus diesem Grund werden die
Verfahrenskosten vorläufig auf die Gerichtskasse genommen. 10.2 Dem Prozessausgang
entsprechend ist der Beschwerdeführerin keine Parteientschädigung zu Lasten der IV-Stelle
zuzusprechen. In der Verfügung vom 13. Februar 2023 ist ihr jedoch die unentgeltliche
Verbeiständung mit ihrem Rechtsvertreter bewilligt worden, weshalb dieser für seine
Bemühungen aus der Gerichtskasse zu entschädigen ist. Gemäss § 3 Abs. 2 der
Tarifordnung für die Anwältinnen und Anwälte (TO) vom 17. November 2003 beträgt das
Honorar bei unentgeltlicher Verbeiständung Fr. 200.-- pro Stunde. Der Rechtsvertreter der
Beschwerdeführerin machte in seiner Honorarnote vom 26. April 2023 für das vorliegende
Verfahren einen Zeitaufwand von 13 Stunden und 40 Minuten sowie Auslagen von Fr.
91.55 geltend. Während die ausgewiesenen Auslagen zu keinen Beanstandungen Anlass
geben, muss der geltend gemachte Zeitaufwand als zu hoch bezeichnet werden. In diesem
Zusammenhang gilt es zu beachten, dass anfänglich eine Rechtsanwältin desselben
Advokaturbüros und anschliessend der heutige Rechtsvertreter die Versicherte bereits im
Verwaltungsverfahren vor der IV-Stelle vertreten hatten. Da die IV-Stelle der Versicherten
für dieses Verfahren die unentgeltliche Verbeiständung bewilligt hatte, richtete sie sowohl
der ursprünglichen Rechtsvertreterin als auch dem heutigen Rechtsvertreter je ein Honorar
für die im Verwaltungsverfahren erbrachten Bemühungen aus. Vergleicht man die damalige
Einwandbegründung vom 4. April 2022 mit der vorliegenden Beschwerdebegründung zeigt
sich nun aber, dass der Rechtsvertreter einen beträchtlichen Teil der Einwandbegründung in
die vorliegende Beschwerdebegründung übernahm. Vor diesem Hintergrund erweisen sich
seine im Zusammenhang mit der Begründung der Beschwerde ausgewiesenen Bemühungen
als zu hoch und es rechtfertigt sich daher, den entschädigungsberechtigten Zeitaufwand des
Rechtsvertreters von 13 Stunden und 40 Minuten um insgesamt drei Stunden zu kürzen und
auf 10 Stunden und 40 Minuten festzusetzen. Dem Rechtsvertreter ist somit ein Honorar in
der Höhe von Fr. 2‘396.20 (10 Stunden und 40 Minuten à Fr. 200.-- + Auslagen von Fr.
91.55 zuzüglich 7,7 % Mehrwertsteuer) aus der Gerichtskasse auszurichten. 10.3 Die



Beschwerdeführerin wird ausdrücklich auf § 53a Abs. 1 des Gesetzes über die Organisation
der Gerichte (GOG) vom 22. Februar 2001 aufmerksam gemacht, wonach eine Partei, der
die unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde, zur Nachzahlung verpflichtet ist, sobald sie
dazu in der Lage ist. Demgemäss wird e r k a n n t : 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.
Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 800.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
Zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Prozessführung werden die Verfahrenskosten
vorläufig auf die Gerichtskasse genommen. 3. Es wird keine Parteientschädigung
zugesprochen. Zufolge Bewilligung der unentgeltlichen Verbeiständung wird dem
Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin ein Honorar in der Höhe von Fr. 2'396.20 (inkl.
Auslagen und 7,7 % Mehrwertsteuer) aus der Gerichtskasse ausgerichtet.
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